
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1933/10/17 1Ob815/33
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1933

Norm

B-VG Art23

PO §213 ff

Rechtssatz

Die Post kann sich zur Befreiung von der Haftung für Postanweisungen nicht auf Art 23 B-VG berufen. Ein

Heimatschein allein genügt nicht als Ausweispapier für die Ausstellung einer Postausweiskarte.

Entscheidungstexte

1 Ob 815/33
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